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Neubekanntmachung
1
  

der Gebühren- und Entgeltordnung  
der Carl von Ossietzky Universität  

Oldenburg 
 
 

vom 21.03.2013 
 
 
Das Präsidium der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg hat am 14.09.2010 gem. § 13 Abs. 9 
NHG in der Fassung vom 26. Februar 2007, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.06.2010 (Nds. GVBl. S. 242) die folgende Neu-
bekanntmachung der Gebühren- und Entgeltord-
nung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
beschlossen. 
 
 

§ 1 
Gebühren, Entgelte und Auslagen 

 
(1) Die Universität erhebt nach Maßgabe dieser 
Ordnung  
 
1. Gebühren  
 

a) für berufsbegleitende Studiengänge, soweit 
hierfür nicht Studienbeiträge nach § 11 Abs. 
1 NHG erhoben werden, 

 
b) für weiterbildende Studiengänge; hiervon 

ausgenommen sind Studienangebote zur 
Heranbildung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchses,  

 
c) von Studierenden, die das 60. Lebensjahr 

vollendet haben; die Pflicht zur Entrichtung 
des Verwaltungskostenbeitrags, des Bei-
trags für die Studierendenschaft sowie für 
das Studentenwerk Oldenburg bleibt hier-
von unberührt,  

 
d) von Gasthörerinnen und Gasthörern; von 

der Gebührenpflicht nach § 13 Abs. 5 S. 1 
NHG ausgenommen sind Gasthörerinnen 
und Gasthörer, die zugleich Studierende der 
Universität Oldenburg oder einer anderen 
niedersächsischen Hochschule in staatli-
cher Verantwortung oder Beschäftigte der 
Universität Oldenburg sind, im Falle einer 
entsprechenden Kooperationsvereinbarung 
auch Studierende und Kursstudierende der 
Universität Bremen.  

 
2. Entgelte 
 

a)  für die Teilnahme an Weiterbildungsveran-
staltungen (nicht studiengangsbezogen, z. B. 
Seminare, Tagungen, Kongresse) und                  
-programmen, 

                                                           
1 Der besseren Lesbarkeit halber.  

b) für Angebote des allgemeinen Hochschul-
sports, 

 
c) für die Nutzung von Einrichtungen durch ju-

ristische oder natürliche Personen, die nicht 
Mitglieder oder Angehörige der Universität 
sind, 

 
d) für die außerhochschulische Nutzung von 

Einrichtungen durch Mitglieder oder Ange-
hörige der Universität. 

 
3. Auslagen 
 
für die Überlassung von – über den üblicherweise 
erforderlichen Umfang der Lern- und Lehrmittel 
hinausgehenden und im Interesse der Studierenden 
stehenden – besonderen Studien- und Arbeitsmit-
teln. 
 
 

§ 2 
Ermittlung, Festlegung und Erhebung 

 
(1) Die Höhe der Gebühren, Entgelte und Ausla-
gen wird von der durchführenden Organisationsein-
heit nach dem Aufwand ermittelt und vom Präsidi-
um festgelegt. Die Festlegung der Höhe der Ausla-
gen kann vom Präsidium auf die durchführende 
Organisationseinheit delegiert werden. Die Höhe 
der Gebühren und Entgelte ergibt sich aus der bei-
liegenden Anlage 1 in ihrer jeweils aktuellen Fas-
sung. Die durchführenden Organisationseinheiten 
prüfen die Höhe in regelmäßigen Abständen auf 
ihre Angemessenheit und schlagen dem Präsidium 
ggf. eine Anpassung vor. 
 
(2) Bei der Ermittlung der Höhe sind insbesondere 
folgende Kosten zu berücksichtigen: 
 

1. direkte Personalkosten (Kosten des vorhan-
denen und zusätzlich beschäftigten Perso-
nal), 

 
2. Sachkosten (Materialkosten und anteilige 

Kosten für die Inanspruchnahme von Ein-
richtungen und Geräten), 

 
3. Abgaben nach dem Budgetierungsmodell. 

 
Beteiligen sich Dritte auf der Grundlage einer Ver-
einbarung an den Kosten, verringern sich die zu 
ermittelnden Kosten entsprechend. 
 
(3) Von den Gebühren und Entgelten für Angebote 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 b) und Nr. 2 a) können Ab-
schläge vorgenommen werden  
 

1. bei einem staatlichen oder hochschulpoliti-
schen Interesse oder  

 
2. bei Markteinführung.  
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Für die Inanspruchnahme von berufsbegleitenden 
Studiengängen nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 a) können 
Gebühren bis zur Kostendeckung erhoben werden. 
Die Gebühr darf die Höhe des Studienbeitrags nach 
§ 11 Abs. 1 NHG nicht unterschreiten. 
 
(4) Abweichend von Abs. 1 und 2 wird von Studie-
renden, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, 
eine Studiengebühr in Höhe von 800,- EURO je 
Semester erhoben. 
 
(5) Für Angebote des allgemeinen Hochschul-
sports können von Studierenden, sonstigen Mitglie-
dern und Angehörigen der Universität und von Per-
sonen, die nicht Mitglieder oder Angehörige der 
Universität sind, unterschiedliche Entgelte erhoben 
werden. 
 
(6) Von den Entgelten nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 c) 
können bei hochschulnahen Personen oder Einrich-
tungen Abschläge bis zu 30 %, von den Entgelten 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 d) bis zu 50 % vorgenommen 
werden, wenn die jeweilige Nutzung auch im Inte-
resse der Universität liegt. 
 
(7) Die Erhebung der Gebühren, Entgelte und 
Auslagen erfolgt durch die durchführende Organisa-
tionseinheit. Die Annahme und Ablieferung der ver-
einnahmten Beträge regelt das Finanzdezernat 
durch eine Richtlinie. 
 
(8) Gebühren werden durch Gebührenbescheid 
festgesetzt. Die Erhebung von Entgelten und Ausla-
gen erfolgt durch Rechnungsstellung vor Veranstal-
tungsbeginn oder gegen Vorauskasse. 
 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 
(1)  Gebühren und Entgelte für Angebote nach § 1 
Abs. 1 Nr. 1 a) - c) und Nr. 2 a) werden erstmals bei 
der Einschreibung und dann jeweils mit Ablauf der 
durch die von der Universität festgelegten Rück-
meldefrist fällig. Gegebenenfalls abweichende Fäl-
ligkeiten für Angebote nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 a) und 
b) und Nr. 2 a) werden in der Anlage 1 ausdrücklich 
geregelt. 
 
(2) Gebühren von Gasthörerinnen und Gasthörern 
nach § 1 Abs. 1 Nr. d) werden jeweils mit der An-
meldung fällig.  
 
(3) Sonstige Entgelte werden mit Rechnungsstel-
lung fällig, sofern der Betrag nicht bar erhoben wird. 
 
 

§ 4  
Exmatrikulation und  

Ausschluss von der Teilnahme 
 
(1) In den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 a), b) und d)  
wird, wer trotz Mahnung unter Fristsetzung und 
Androhung der Exmatrikulation die fälligen Gebüh-

ren nicht zahlt, von Amts wegen mit Fristablauf zum 
Ende des Semesters exmatrikuliert. Die Pflicht zur 
Entrichtung der Gebühr wird durch die Exmatrikula-
tion nicht berührt. Beantragt der oder die Studieren-
de die Exmatrikulation vor oder innerhalb eines 
Monats nach dem Vorlesungsbeginn, werden be-
reits gezahlte Gebühren erstattet. 
 
(2) Werden sonstige Gebühren oder Entgelte trotz 
Fälligkeit und Mahnung nicht entrichtet, soll die 
betreffenden Person von der Teilnahme an einer 
Veranstaltung oder der Nutzung einer Einrichtung 
bis zur Entrichtung der Gebühren oder Entgelte 
ausgeschlossen werden. Der Anspruch auf die Ent-
richtung der Gebühren oder Entgelte wird hierdurch 
nicht berührt. 
 
 

§ 5 
Erlass, Stundung 

 
(1) Die Universität kann Gebühren und Entgelte 
nach dieser Ordnung auf Antrag im Einzelfall ganz 
oder teilweise erlassen, wenn die Entrichtung zu 
einer unbilligen Härte führen würde. Die Entschei-
dung hierfür trifft die oder der Beauftragte für den 
Haushalt. Die „Richtlinien für die Bearbeitung der 
Härtefallanträge auf Erlass der Studienbeiträge und 
Gebühren gemäß § 14 Abs. 2 Niedersächsisches 
Hochschulgesetz (NHG)“ des Präsidiums gelten 
entsprechend. 
 
(2) Die Universität kann Gebühren und Entgelte 
nach dieser Ordnung auf Antrag im Einzelfall ganz 
oder teilweise stunden, wenn die sofortige Entrich-
tung mit erheblichen Härten verbunden wäre und 
der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
wird. Die Stundung soll gegen angemessene Ver-
zinsung und in der Regel nur gegen Sicherheitsleis-
tungen gewährt werden. Die Entscheidung hierfür 
trifft die oder der Beauftragte für den Haushalt. 
 
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach Ihrer Bekannt-
machung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Gebühren- und Entgeltordnung 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vom 
06.06.2008 (Amtliche Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg 2/2008, S. 73 f.), 
zuletzt geändert durch die „Vierte Änderung der 
Anlage „Gebühren- und Entgeltübersicht“ vom 
06.06.2008 zur „Allgemeinen Gebühren- und Ent-
geltordnung““ vom 31.08.2010 (Amtliche Mitteilungen 
5/2010, S. 289 ff.), außer Kraft. 



März 2014 Amtliche Mitteilungen / 33. Jahrgang – 1/2014 

Änderung der Anlage 
„Gebühren- und Entgeltübersicht“ 

zur „Neubekanntmachung der 
Gebühren- und Entgeltordnung“  

der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg vom 21.03.2013 

vom 20.03.20141

Das Präsidium der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg hat am 21.01.2014 gem. § 13 Abs. 9 
NHG in der Fassung vom 26. Februar 2007, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10.06.2010 (Nds. GVBl. S. 242) die erste Änderung 
der Anlage „Gebühren- und Entgeltübersicht“ zur 
Neubekanntmachung der Gebühren- und Entgelt-
ordnung der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg beschlossen. 

Abschnitt I 

                                                           
1 Gemäß elektronischer Veröffentlichung. 
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Organisationseinheit: 

Center für lebenslanges Lernen (C3L) der Universität Oldenburg 

Kontakt: Andrea Pundsack  

Tel.  0441 798-4422 

E-Mail: andrea.pundsack@uni-oldenburg.de  
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Weiterbildung Unterrichtseinheiten Preis in EURO Abrechnungs- Zyklus Bemerkungen

Business Administration (B.A.) Einstufungstest "Wirtschafts-
englisch" 

Re - Test "Non formal learn-
ing" 

Mündl. Prüfung "Wirtschafts - 
Englisch" Level III 

Prüfungsleistung "Projek-
timplementation" 

20,00 

100,00 

200,00 

250,00 

bei Anmeldung 

bei Anmeldung 

bei Anmeldung 

bei Anmeldung 

Die Teilnahme am Studiengang 
erfordert eine Einschreibung als 
Student/in oder Gasthörer/in. Hierfür 
werden in der Regel Gebühren von 
der Universität erhoben (Semester-
beitrag/Gasthörergebühr). 

Bildungs- und Wissenschaftsmanagement 
(MBA)

ein Modul (6 KP) 

Mengenstaffel/Paket (3 Modu-
le) 

Mengenstaffel/Paket 8 Modu-
le) 

Mengenstaffel/Paket (17 Mo-
dule) 

Professionalisierungseinheit 
"Schlüsselqualifikation“ 

Durchführung einer Kenntnis-
prüfung zur Anrechnung von 
Kompetenzen 

800,00 

2.250,00 

5.450,00  

10.900,00 

300,00 

150,00 

bei Angebotsstart 

bei Angebotsstart 

bei Angebotsstart 

bei Angebotsstart 

bei Angebotsstart 

bei Anmeldung 

Die Teilnahme am Studiengang 
erfordert eine Einschreibung als 
Student/in oder Gasthörer/in. Hierfür 
werden in der Regel Gebühren von 
der Universität erhoben (Semester-
beitrag/Gasthörergebühr). 

Pro Modul bzw. Prüfung 
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